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ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 
FÜR STUDIENBEWERBER MIT ZEUGNISSEN AUS DEN 

USA 

 

 

Direkte Hochschulzugangsberechtigung 
 

Direkte Hochschulzugangsberechtigung (nach Bestehen der Sprachprüfung DSH oder TestDaF) ist nur 
möglich bei Vorlage folgender Nachweise: 

• High School Diploma (HSD) und 

o dem Nachweis von 16 academic units in den Jahrgangsstufen 9 bis 12  
nach folgender Verteilung:  English (4),  
    2nd language (2),  
    social studies (3),  
und insgesamt fünf units in den Fächern mathematics (2-3) und science (2-3) und 

o dem Nachweis über zwei erfolgreiche Studienjahre an einer anerkannten Hochschule unter 
folgenden Voraussetzungen: 
fünf voneinander unabhängige allgemeinbildende Fächer  
(wie Englisch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften,  
wobei mindestens drei Fächer in je drei aufsteigenden Kursen abgelegt sein müssen und  

o dem Nachweis des junior standing oder 
- mindestens 50% der für den Bachelorgrad erforderlichen Credits oder 
- Associate Degree in einem akademischen Pragramm (transfer programm) 

oder 

• dem Nachweis über vier im Ausland bestandene Advanced Placement-Prüfungen (AP) 
in folgenden Fächern: 

o - mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (2),  

o - Sprachen (1 - 2) und/oder 

o - ein weiteres Fach der gymnasialen Oberstufe  

oder 

o - mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (1 - 2),  

o - Sprachen (1 - 2) und  

o - ein weiteres Fach der gymnasialen Oberstufe 

 Fachgebundene Zulassung). 

oder 

• dem Nachweis eines Cumulative Grade Point Average (CumGPA) von 3.0 und  

o dem Nachweis über 1300 Punkte im Scholastic Aptitude Test (SAT) oder  

o dem Nachweis über 28 Punkte im "composite score" des American College Test (ACT) 



Ausländerstudienkolleg Länderinformation  USA 

 Seite 2 

 

oder 

• dem Nachweis über 1150 Punkte im Scholastic Aptitude Test (SAT) und 

o dem Nachweis eines erfolgreichen Studienjahres an einer anerkannten Hochschule 
unter folgenden Voraussetzungen: 
 fünf voneinander unabhängige allgemeinbildende Fächer  
 (wie Englisch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, wobei alle  
 fünf Fächer durchgängig über das gesamte Studienjahr (2 Semester) nachgewiesen 
 werden müssen). 

 

 

Bewerber mit Hochschulzugang über die Feststellungsprüfung (Zulassung zum Studienkolleg) 

 

Bei Vorlage folgender Unterlagen ist eine Hochschulzugangsberechtigung nach einem einjährigen 
Vorbereitungsstudium am Ausländerstudienkollegs und Bestehen der Feststellungsprüfung möglich:

• High School Diploma (HSD) und  

o Nachweis von 16 academic units in den Jahrgangsstufen  
9 bis 12 nach folgender Verteilung: English (4), 2nd language (2), social studies (3), 
und insgesamt fünf units in den Fächern mathematics (2-3) und science (2-3) 

o Nachweis eines Cumulative Grade Point Average (CumGPA) von mindestens 3.0. 

 


